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Das Pflegezeitgesetz - Gesetz mit Lücken und Tücken?
Vergütungsanspruch während der Pflegezeit? 

Leider hat es der Gesetzgeber versäumt, die Pflicht des Arbeitgebers zur Entgeltfortzahlung direkt im PflegeZG zu regeln. Lediglich in § 2 Abs. 3 PflegeZG wird ein Verweis auf andere gesetzliche Grundlagen vorgenommen. Der Arbeitgeber ist damit nur dann zur Fortzahlung der Vergütung verpflichtet, soweit sich eine solche Verpflichtung aus anderen gesetzlichen Vorschriften oder auf Grund einer Vereinbarung ergibt. Hierzu zählen insbesondere Ansprüche aus Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. 

Insofern ist ein juristischer Streit darüber entbrannt, ob sich ein Entgeltfortzahlungsanspruch nicht vielleicht schon aus § 616 BGB ergibt und ob man einen solchen Entgeltfortzahlungsanspruch vertraglich ausschließen kann. 

Anmerkung der Redaktion: Dieser Paragraph regelt: „Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muss sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.“
In diesem Zusammenhang wird die Frage diskutiert, ob die Anwendbarkeit von § 616 BGB zumindest in den Fällen ausgeschlossen sein soll, in denen der Beschäftigte für mehr als 10 volle Arbeitstage (entspricht der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung aus § 2 PflegeZG) von der Arbeit fernbleibt. Argumentiert wird hierbei, dass § 616 BGB den Anspruch auf Entgeltzahlung nur sicherstellt, wenn die Arbeitsverhinderung unvermeidbar war. § 2 PflegeZG gewährt hingegen die Freistellung selbst dann für volle Tage, wenn die Versorgung des Angehörigen nur einzelne Stunden am Tag in Anspruch nimmt. 

Da es sich bei § 616 BGB um nicht zwingendes (dispositives) Recht handelt, ist auch zu befürchten, dass die Anwendbarkeit dessen auf den Pflegefall arbeitsvertraglich ausgeschlossen werden könnte. Hier ist allerdings durchaus fraglich, ob ein vollständiger Ausschluss von § 616 BGB in Formularverträgen gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam sein könnte. Ob es dagegen zulässig wäre, die Entgeltfortzahlung analog vieler Tarifverträge auf ganz bestimmte Fälle, zu denen § 2 PflegeZG nicht gehört, zu beschränken, bleibt ebenso noch offen.

http://www.ra-kosin.de/urteile1.html
Ulrike Kosin, Rechtsanwältin

Das Pflegezeitgesetz
Ziel des Gesetzgebers war es, Entlastung für die Pflegeversicherung zu schaffen, indem vorübergehender oder auch mittelfristiger Pflegebedarf von den Angehörigen der pflegebedürftigen Person erfüllt wird und nicht sofort auf ambulante oder stationäre Pflegeeinrichtungen zurückgegriffen werden muss. Gleichzeitig wird mit diesem Gesetz dem Bedürfnis von Beschäftigten entsprochen, ihre Angehörigen zeitweilig pflegerisch betreuen zu können, ohne sich Urlaub nehmen oder die Arbeitsstelle verlassen zu müssen. Auf die Arbeitgeberseite kommen jedoch durch das PflegeZG neue Belastungen hinzu.

Das PflegeZG kennt 2 Anwendungsfälle:

· Freistellung bei plötzlichem Pflegebedarf: bis zu 10 Arbeitstagen ( § 2 Abs. 1 PflegeZG)

· Freistellung für Pflegezeit: bis zu 6 Monaten ( § 3 Abs. 1 PflegeZG)

Wer ist anspruchsberechtigt?
Alle Beschäftigen (§ 7 PflegeZG): Das sind Arbeitnehmer, Auszubildende, arbeitnehmerähnliche und in Heimarbeit beschäftigte Personen. Keinen Anspruch haben also Selbständige.

Bei der Pflege welcher Personen besteht ein Anspruch auf Freistellung?
· Eltern (auch Groß- und Schwiegereltern)

· Ehegatten (auch Lebenspartner und Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft)

· Geschwister

· Kinder : eigene und die des Ehegatten, Lebenspartners, Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft (auch Adoptiv- und Pflegekinder)

Welche Voraussetzungen müssen für den Anspruch auf Freistellung noch erfüllt sein?
Hier ist zwischen der Freistellung bei kurzfristiger Arbeitsverhinderung und der Pflegezeit zu unterscheiden:

· Kurzfristiger Pflegebedarf bis 10 Tage:
Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber, wenn er beabsichtigt, der Arbeit fernzubleiben oder schon ferngeblieben ist, dies unverzüglich mitzuteilen und auch die Dauer der Verhinderung mitzuteilen.
Der Arbeitgeber kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über die akute Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen verlangen. 
· Pflegezeit bis 6 Monaten:
Ein Anspruch auf Freistellung von der Arbeitspflicht besteht überhaupt nur gegenüber einem Arbeitgeber, der einschließlich des Anspruchstellers selbst 15 Arbeitnehmer beschäftigt. Auszubildende werden nicht mitgezählt, ebenso wenig werden, soweit der Arbeitgeber eine juristische Person ist, deren Organe mitgezählt, hierzu gehört z.B. der Geschäftsführer einer GmbH. Der Beschäftigte muss dem Arbeitgeber spätestens 10 Tage vor dem Beginn der beabsichtigten Pflegezeit hiervon schriftlich Mitteilung machen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum die Freistellung in Anspruch genommen werden soll. (...) 

Kann man, während man Pflegezeit nimmt oder kurzfristig einen Angehörigen pflegt, gekündigt werden?
Grundsätzlich ist dies nicht möglich. Nur in Ausnahmefällen ist eine Kündigung zulässig, wenn nämlich der Arbeitgeber die zuständige Behörde um Zustimmung gebeten und die Behörde im Einzelfall die Zustimmung erteilt hat. Das Kündigungsverbot gilt vom Zeitpunkt der Ankündigung der kurzfristigen Arbeitsverhinderung/ Pflegezeit bis zu deren Beendigung. 

Wird der Lohn während der kurzfristigen Freistellung ( bis 10 Tage) bzw. der Pflegezeit ( bis 6 Monate) weitergezahlt?
Hierüber trifft das PflegeZG keine Regelung. Es ist daher wiederum zwischen der kurzfristigen Arbeitsverhinderung (bis 10 Tage) und der Pflegezeit ( bis 6 Monate) zu unterscheiden.

· Kurzfristiger Pflegebedarf (bis 10 Tage)
Zunächst sind der Arbeitsvertrag (wird selten der Fall sein) und der Tarifvertrag zu prüfen, ob eine Entgeltfortzahlung geregelt ist. Falls hier nichts geregelt ist, ergibt sich der Anspruch auf Lohnfortzahlung sodann aus § 616 BGB. Nach dieser Vorschrift ist eine Lohnzahlung zumindest bis zu 5 Arbeitstagen vorzunehmen. Ob der Anspruch auf Fortzahlung auch während weiterer Tage hierauf gestützt werden kann, ist zweifelhaft.
· Pflegezeit 6 Monate
Falls im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag keine Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber geregelt ist, besteht kein Anspruch. Überdies ist zu beachten, dass sowie die Entgeltzahlung entfällt, auch die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht in der Kranken, - Pflege, - Renten, - und Arbeitslosenversicherung entfallen. Der Beschäftigte, der Pflegezeit nimmt, muss sich also, falls er nicht über die Familienversicherung mitversichert ist, freiwillig versichern.
 

Fazit:
Der PflegeZG schafft die Möglichkeit, sich kurzfristig zur Regelung eines dringendem Pflegebedarfs oder sogar bis zu 6 Monaten freistellen zu lassen. Da das neue Gesetz aber keine Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber regelt und auch keine Zahlungen durch die Pflegeversicherung vorsieht, bietet es keine finanzielle Absicherung für die Person, die den nahen Angehörigen pflegen will.

Schlüsselzahlen zur Nutzung der kurzfristigen Pflegezeit durch Arbeitnehmer

http://www.bundestag.de/presse/hib/2010_12/2010_418/03.html
Bundesregierung: 9.000 Personen nutzten laut Umfrage kurzfristige Pflegezeit

Arbeit und Soziales/Antwort - 17.12.2010

Berlin: (hib/ELA/AH) Nach einer Studie des Bundesministeriums für Gesundheit haben sich zum Zeitpunkt einer Befragung etwa 9.000 Personen kurzfristig für die Pflege eines Angehörigen von der Arbeit freistellen lassen. Dies geht aus der Antwort (17/4135) auf eine Kleine Anfrage (17/3503) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hervor, in der betont wird, dass die Gesamtzahl der Arbeitnehmer, die die kurzfristige Pflegezeit genutzt haben, höher sein dürfte. Der Grund: Die Inanspruchnahme der kurzfristigen Freistellung bei Pflegebedürftigen, die zum Zeitpunkt der Befragung bereits verstorben waren oder in vollstationären Einrichtungen gepflegt wurden, konnte in der Umfrage nicht erfasst werden. 
Die Bundesregierung nennt auch Zahlen zur Inanspruchnahme der längerfristigen Pflegezeit. Danach können Beschäftigte bis zu sechs Monate in Anspruch nehmen, die in einer vollständigen oder teilweisen Freistellung vom Beschäftigungsverhältnis bestehen kann, wenn dadurch die Pflege der pflegebedürftigen Person in der häuslichen Umgebung sichergestellt wird. Diese längerfristige Pflegezeit wurde laut Bundesregierung nach den vorläufigen Ergebnissen der Studie hochgerechnet von etwa 18.000 Personen in Anspruch genommen. Auch hier dürfte die Gesamtzahl höher sein, heißt es in der Antwort, da die Inanspruchnahme der Pflegezeit bei Pflegebedürftigen, die zum Zeitpunkt der Befragung bereits verstorben waren oder in vollstationären Einrichtungen gepflegt wurden, nicht erfasst werden konnte.

[…]
Zur Zahl der Arbeitnehmer
Laut Bundesagentur für Arbeit gab es im Januar 2013 28.975.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. (http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html)

Dies bedeutet, dass grob gerechnet etwa jeder 3000. Arbeitnehmer die kurzfristige Pflegefreistellung genutzt hat.

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

Infos zum Thema Familienpflegezeit.

Rund 1,5 Millionen Deutsche werden zu Hause gepflegt durch ambulante Dienste oder Familienangehörige. Mehr als die Hälfte aller Berufstätigen hat bereits einen Pflegefall in der Familie oder rechnet mit einem Pflegefall, und die Tendenz ist steigend. Die Familienpflege trifft vor allem Menschen im erwerbsfähigen Alter.
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Ein wichtiges Thema ist daher die Vereinbarkeit von Beruf und der Betreuung von Angehörigen. Die große Mehrheit der Berufstätigen hält eine solche Vereinbarkeit für wichtig bis sehr wichtig. Doch die Realität sieht nach Meinung der Betroffenen anders aus. Zwar können Arbeitnehmer bereits heute für die häusliche Pflege ein halbes Jahr aus dem Beruf aussteigen, doch ohne Lohnfortzahlung. Dieses Modell wird nur selten genutzt. Als Hauptargument wird dabei von den Meisten der Mangel der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege genannt.
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Beruf und Familie Januar 2012
Die Notwendigkeit einer pflegesensiblen Personalpolitik wächst

Die Schere zwischen Kindern und älteren Menschen wird in Zukunft weiter auseinander gehen. Schon jetzt zählt Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt nur 7,7 Mio. Kinder bis 10 Jahre, während es 16,8 Mio. über 65­Jährige gibt. Für das Jahr 2030 werden 6,9 Mio. Kinder bis 10 Jahre und 22,3 Mio. Menschen über 65 Jahre prognostiziert. Mit der steigenden Zahl älterer Menschen wird in den nächsten Jahrzehnten auch ein deutlicher Anstieg der Pflegefälle einhergehen. Modellrechnungen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass der absehbare demo-graphische Wandel in Deutschland zu 20 % mehr Pflegebedürftigen im Jahr 2020 führt. Damit steigt auch die Zahl der Arbeitnehmer, die ihre berufliche Tätig-keit mit der Pflege eines Angehörigen vereinbaren müssen.
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Beruf und Familie Januar 2012

Relevanz der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in der Arbeitswelt

Heute gehen bereits mehr Pflegende als je zuvor einer Erwerbstätigkeit nach. Von 1997 bis 2009 nahm der Anteil der Erwerbstätigen, die damit Beruf und Pflege in Einklang bringen mussten, von 40,4 % auf 53,7 % zu (eine Steigerung um 33 %). Der Anteil der Nichterwerbstätigen fiel in den zwölf Jahren um 13,3 % auf 46,3 % zurück.

Gerade einmal 30 % der Pflegebedürftigen werden einer Erhe-bung des Statistischen Bundesamtes (2010) zufolge derzeit in Pflegeein-richtungen betreut. Die Mehrheit der Pflegebedürftigen etwa 70 % wird zu Hause betreut – bei 46 % kümmern sich ausschließlich die Angehörigen um die Pflege, bei 24 % kommt Entlastung durch ambulante Pflegedienste hinzu.

Die Versorgung und Begleitung von Pflegebedürftigen ist zeitintensiv und um-fassend. Zu pflegende Angehörige benö-tigen auf vielfältige Weise Unterstützung – und das in vielen Bereichen, beispielsweise

· bei der Bewältigung des Haushalts,

· bei der Organisation von Pflege und Hilfe,

· bei der Mobilität,

· bei physischen/persönlichen Bedürfnissen,

· bei der Deckung emotionaler/psychologischer/sozialer Bedürfnisse,

· in Gesundheitsfragen,

· bei Finanzfragen,

· und ggf. auch finanzielle Unterstützung.


Familien leisten den Löwenanteil der Pflege und Unterstützung für ihre Angehörigen in den oben genannten Bereichen und sind damit besonderen Herausforderungen, Sorgen und Belas-tungen ausgesetzt. Das hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Arbeitswelt. Arbeitnehmer, die gleichzei-tig dem Beruf und den Pflegeaufgaben gerecht werden möchten, sind einer täglichen Zerreißprobe ausgesetzt. Bei der Ausbalancierung der beiden Berei-che benötigen sie dringend Unterstüt-zung. Erhalten sie diese nicht, schlagen sich die Auswirkungen mit der Zeit negativ auf den Arbeitsbereich nieder: Steigender Krankenstand, sinkende Mo-tivation und verminderte Produktivität sind einige der möglichen Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe. Aufgrund der Zeitintensität und des körperlichen Anspruchs geben manche Arbeitnehmer ihre berufliche Tätigkeit sogar zugunsten der häuslichen Pflege auf. Und dennoch ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Pflegende trotz der Mehrfachbelastung nicht im Betrieb zu erkennen geben. Denn anders als die Betreuung von Kindern ist die Pflege von Angehörigen ein Thema, das mit Zurückhaltung und Befangenheit auf Seiten der Arbeit-nehmer verbunden ist. Dennoch: Wenn Pflegende ihre Leistungsfähigkeit auf-rechterhalten wollen, dann sind sie darauf angewiesen, dass ihre Situation im Betrieb berücksichtigt wird und dass Wege gefunden werden, beide Lebens-bereiche miteinander in Einklang zu bringen. Gerade Arbeitgeber sind ge-fragt, ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-beiter aktiv zu unterstützen, indem sie zukunftsweisende Antworten auf das Thema Beruf und Pflege geben. Denn ohne das Entgegenkommen der Arbeit-geber werden Beschäftigte den Spagat zwischen Beruf und Pflege – bei anhal-tender Dauer – nicht meistern können. 
Beruf und Familie Januar 2012

Arbeitgeber-Umfrage deckt Defizite einer pflegesensiblen Personalpolitik auf
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Das Ergebnis: Weder die Vielzahl möglicher Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege noch deren oft einfache und kostengünstige Umsetzung ist bekannt! Lediglich 38 % der Personalentscheider haben sich bislang mit dem Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege im eigenen Betrieb befasst. Nur 29 % können entsprechende betriebliche Angebote bzw. Maßnahmen benennen. Von diesen zählt jeweils knapp ein Drittel flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitarbeit auf. Noch wenige nennen die Pflegezeit. Hinzu kommt: Rund 30 % der Arbeitgeber sehen sich selbst nicht in der Verantwortung, stattdessen sehen sie diese bei den betroffenen Familien oder dem Staat.

Befragt nach den Gründen für die bisherige geringe Beschäftigung mit dem Thema, geben Arbeitgeber eine Vielzahl von Hürden an. Allen voran

· meinen 85 %, dass betriebliche Angebote mit einem zu hohen organisatorischen Aufwand verbunden sind,

· gehen 80 % davon aus, dass entsprechende Maßnahmen zu kostenintensiv sind,

· führen 83 % den Mangel an Umsetzungshilfen und Praxistipps für den Einstieg in das Thema an.
Focus online 20.10.2011

Neues Pflegezeitgesetz

Was pflegende Angehörige jetzt wissen müssen?

[…] 


Wie viele Pflegebedürftige gibt es? 
Derzeit erhalten 2,4 Millionen Menschen Leistungen aus der Pflegeversicherung. Davon werden knapp 1,7 Millionen zu Hause von Angehörigen oder ambulanten Diensten betreut.

Wie ist die häusliche Pflege bisher geregelt? 
Wer Angehörige zu Hause pflegen will, kann sich als Arbeitnehmer schon jetzt bis zu einem halben Jahr aus dem Job ausklinken. In dieser Auszeit gibt es allerdings weder Lohn noch Gehalt. Diese Regelung besteht weiter. Außerdem besteht einen Anspruch auf unbezahlte Freistellung an zehn Tagen, wenn überraschend ein Pflegefall in der Familie auftritt. Das soll helfen, eine bedarfsgerechte Pflege für Angehörige zu organisieren. Das Angebot wird aber bislang eher zurückhaltend genutzt. […]
Warum die Arbeitgeber nicht viel von dem Gesetz halten?

 […]
Schon das aktuelle Pflegezeitgesetz – das eine bis zu sechsmonatige Auszeit ohne Lohnfortzahlung vorsieht – fällt bei den Unternehmen durch. In der Forsa-Studie gaben 62 Prozent der Personalverantwortlichen an, Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu haben. Als größtes Problem nannten sie den Ausfall von Fach- und Führungskräften.

Entmutigend ist außerdem, dass viele mittelständische Betriebe das derzeitige Gesetz überhaupt nicht kennen, obwohl es seit 2008 in Kraft ist. Laut der Forsa-Umfrage ist nur jeder fünfte Mittelständler mit den Inhalten des Gesetzes vertraut.

[…]
Die Bekanntheit des Pflegezeitgesetzes bei Unternehmen (nach Zahl der Mitarbeiter)
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Familie heute März 2012

Die Pflege der Angehörigen

Wenn Opa zum Pflegefall wird  

Wenn ein Angehöriger plötzlich eine perma​nente Betreuung braucht, dann ändert dies das Leben einer Familie erheblich. Besonders dramatisch ist die Situation, wenn Angehö​rige einem Beruf nachgehen und gleichzeitig die Pflege für ihre Angehörigen organisieren müssen. 

Eine grundsätzliche Klärung ist innerhalb weniger Tage möglich. Anbieter häuslicher Pflege sind mit Hilfe von Ärzten und eigener Recherche schnell gefunden. Diese dienen dann auch als Ansprechpartner für weitere zu klärende Frage wie Medikamente, behinder​tengerechte Einrichtung oder Versicher-ung der zu Pflegenden. 

Sehr viel komplizierter wird es, wenn für die Angehörigen ein Platz in einem Heim gefun​den werden muss. Dann muss die Familie verschiedene Institutionen be-sichtigen, um ein persönlich passendes Heim zu finden und um dann auch dort einen Platz zu erhalten. Je nach Ansprüchen und Situation vor Ort kön​nen dann viele Wochen ins Land gehen, be​vor alle dringlichen Fragen geregelt sind. 

Wenn Oma sich das Bein gebrochen hat

Wieder andere Fragen ergeben sich, wenn ältere Menschen eine akute Krankheit haben. 


Dies sind meist ganznormale Krankheiten, wie auch jüngere Men-schen sie haben. Bei älteren Menschen dauert eine Heilung aller​dings oft länger. Kommen akute Krankheiten zu beste-henden chronischen Erkrankungen hinzu, wird es noch komplizierter. Das typi​sche Krankheitsbild einer Person über 70 sind multiple Krankheiten: Diabetes und Herz-Kreislauf-Beschwer-den, zu denen dann vielleicht noch akut eine Bronchitis oder ein Oberschenkel-halsbruch hinzukommt. Oft bleibt dann nur noch ein Aufenthalt im Krankenhaus, weil ohne professionelle Hilfe all den miteinander verketteten medizini​schen Anforderungen nicht zu begegnen ist. 

Das schlechte Gewissen ist immer dabei

Für die Familien ist es sowohl bei akuten Krankheiten wie auch bei der Orga-nisation einer langfristigen Pflege enorm schwierig, loszulassen und darauf zu vertrauen, dass es ihrem Angehörigen gut geht. Das schlechte Gewissen verfolgt fast alle Menschen, die pflege-bedürftige Angehörige anderen zur Unterstützung überlassen. Die letzte Verant​wortung für alles, was passieren kann, sehen die meisten bei sich selbst, auch wenn sie noch so gute professionelle Pflege zur Unter​stützung haben. 

MedizInfo  http://www.medizinfo.de/geriatrie/problembereiche/epidemiologie.shtml
Medizinische Problembereiche im Alter – Epidemiologie: 

Häufige Krankheiten ab 65 Jahren

In der Bevölkerung steigt mit zunehmendem Lebensalter die Häufigkeit chronischer Krankheiten. Dabei sind zum einen Unterschiede zwischen den einzelnen höheren Altersgruppen, zum anderen Abweichungen zwischen Männern und Frauen zu verzeichnen. […]

Krankhausbehandlung und Pflegebedürftigkeit: Zahlen aus der Schweiz.

Da bei einer Person häufig mehrere Krankheiten oder Beschwerden gleichzeitig vorliegen, ist auch die Rate an Krankenhauseinweisungen und Pflegebedürftigkeit in der Gruppe Älterer erhöht. Für die Schweiz liegt eine Untersuchung aus dem Jahre 1992 vor, die genaue Zahlen erfasst hat:

Unter den 65- bis 74-Jährigen waren durchschnittlich 267,5 Menschen pro 1000 Einwohner in Krankenhausbehandlung, unter den über 85-Jährigen sogar 442 Menschen pro 1000 Einwohner. Im Gegensatz dazu war nur bei 96 pro 1000 Menschen in einem Alter von 30 - 49 Jahren ein Krankenhausaufenthalt erforderlich.

Während die durchschnittliche Dauer eines Krankenhausaufenthalts bei den 30- bis 49-Jährigen 9,4 Tage betrug, hielten sich Patienten in einem Alter von 75 - 84 Jahren im Durchschnitt für 12,3 Tage im Krankenhaus auf und Patienten über 85 Jahren für 26,4 Tage. […]

Typische Alterskrankheiten:

· Alzheimer

· Demenz

· Inkontinenz

· Rheuma / Arthrose

· Arthrose

· Angina pectoris

· Diabetes

· Trübung der Augenlinse

· Depression

· chronische Bronchitis

· Herzinfarkt

· Venenschwäche

· Brustkrebs

· Durchblutungsstörungen des Gehirns

Stadt Freiburg im Breisgau, 7. Juli 2012

Täglich werden es mehr: Männer in der familiären Pflege

2,4 Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig, und täg-lich werden es mehr. Rund zwei Drittel aller Pflegebedürftigen wer-den zu Hause versorgt. Männer sind dabei deutlich aktiver an der Pflege beteiligt als allgemein angenommen wird. Und auch ihre Zahl nimmt zu: Während die Männer 1991 nur mit 17 Prozent an der familiären Pflege beteiligt waren, sind es heute fast 30 Prozent.

Als Mann Pflegeaufgaben wahrzuneh-men heißt, sich einer doppelten Stigmatisierung zu erwehren. Zum einen müssen pflegende Männer sich dafür rechtfertigen, dass sie in einen schein-baren Frauenbereich eindringen, selbst wenn sie dafür teilweise auch „bewundert“ werden. Zum anderen wird Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Schwä-che als eher „unmännlich“ angesehen, und ebenso der sorgende Umgang damit.

Kaum im Blick sind die Kompetenzen, die Männer in die Pflege einbringen. Sehen sie in der Pflege vor allem eine Aufgabe, die organisiert und bewältigt werden muss, gehen sie oftmals durchaus strategisch vor und nehmen meist früher als Frauen Beratung und Hilfe in Anspruch. Dies führt dazu, dass Männer sich durch die Pflege weniger stark belastet fühlen als viele Frauen und zum Beispiel signifikant seltener zu Depressionen neigen. In diesem Sinne können pflegende Männer einen konstruktiven Beitrag zur Ergänzung und Förderung des familiären Engagements in der Pflege leisten, der zudem in Zukunft noch dringend gebraucht wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4usliche_Pflege
Häusliche Pflege

Häusliche Pflege bezeichnet die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in ihrer Wohnung bzw. ihrer häuslichen Umgebung außerhalb von teil- oder vollstationären Einrichtungen.

Die häusliche Pflege ermöglicht dem Pflegebedürftigen, in seinem familiären Umfeld versorgt zu werden, was in der Regel vom Pflegebedürftigen gegenüber einer stationären Pflege, das heißt Pflege bei Unterbringung in einem Heim oder Krankenhaus, bevorzugt wird. […] Häusliche Pflege kann von Familienangehörigen oder anderen Personen aus dem sozialen Umfeld des Pflegebedürftigen geleistet werden, als pflegende Angehörige bezeichnet, auch wenn diese Pflegepersonen keine einschlägige Ausbildung haben. Professionelle ambulante Pflegedienste oder Sozialstationen unterstützen und entlasten gegen Entgelt die Pflegepersonen in ihrer Pflegetätigkeit. […]

Wird die häusliche Pflege von Angehörigen oder sonstigen Privatpersonen durchgeführt, zahlt die Pflegekasse ein pauschales Pflegegeld an die pflegebedürftige Person, die in dessen Verwendung frei ist; die teilweise häusliche Pflege durch Pflegedienste gilt als eine Sachleistung der Pflegeversicherung. Deren Bezahlung bis zur monatlichen Maximalgrenze regeln Pflegekasse und ambulanter Dienst direkt miteinander. Daneben kann es sein, dass pflegende Angehörige keine Entschädigung oder dergleichen erhalten. […]

Häuslich-familiäre Pflegearrangements

[image: image7.jpg]




Auszug aus dem Elternhaus - wie weit trauen sich die Kinder weg?

Auszug aus einer DIW-Studie vom April 2011 - von Manuela Käselau 

Das DIW veröffentlichte im April 2011 Da​ten einer Forschergruppe um Thomas Leo​pold von der Universität Bamberg, diese stammen aus dem Sozio-ökonomischen Pa​nel (SOEP), der größten interdisziplinären Längsschnittstudie mit der längsten Laufzeit in Deutschland. Für die Studie werden jähr​lich dieselben mehr als 20.000 Personen in rund 10.000 Haushalten befragt, so werden gesellschaftliche Trends und gruppenspezifische Entwicklungen gut sichtbar. Zwischen 2000 und 2009 wurden in den teilnehmenden Haushalten 1.425 junge Menschen erfasst, die in dieser Zeit aus dem Elternhaus auszo​gen. Von Interesse waren hierbei die Entfer​nung des neuen Lebensortes zum Elternhaus und die Gründe für die Ortswahl. Kinder, die nach dem Auszug nicht mehr erreichbar wa​ren oder ins Ausland zogen, wurden in der Studie nicht berücksichtigt.
Gründe für die Standortwahl des neuen Lebensortes nach dem Auszug 

Der überwiegende Teil der Kinder zieht zwi​schen dem Ende der Teenagerjahre und vor dem 30. Lebensjahr bei den Eltern aus. For​scher gehen davon aus, dass die ausziehen​den Kinder dabei einer Kosten-Nutzen-Ana​lyse folgen. Demnach versuchen sie, ihren eige​nen Nutzen mit dem neuen Standort zu ma​ximieren. Kosten und Nutzen beziehen sich hierbei nicht nur auf finanzielle Mittel, auch Arbeitsmöglichkeiten, zur Verfügung ste​hende Ausbildungsplätze und Studien​mög​lichkeiten, Privatsphäre, Zusammenzug mit einem Partner, Nutzen der von den Eltern be​reitgestellten Unterstützungen, Wohnort der Geschwister und Möglichkeiten der schnel​len Erreichbarkeit des Elternhauses zählen dazu.
Entfernungen zu den Eltern nach dem Auszug aus dem Elternhaus

Die meisten jungen Menschen, die in Deutschland das Elternhaus verlassen, um eine eigene Wohnung zu beziehen, suchen sich ihre neue Bleibe in Fahrradnähe, mehr als die Hälfte der Teilnehmer traut sich keine zehn Kilometer weg von Mamas und Papas schützender Hand. Einer von vier Auszie​henden bringt nur eine Strecke von zwei Ki​lometern zwischen sich und das Elternhaus und jeder Zehnte kann die Möbel zu Fuß ins neue Heim tragen, da dieses keine 500 Meter entfernt liegt.
Mehr Informationen

Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Nestflüchtern. Zusammengefasst kann man feststellen, dass die räumlichen Abstände zum Elternhaus größer werden, je höher die abgeschlossene Schulausbildung ist und je mehr Geld der Familie zur Verfügung steht. Mädchen legen generell eher weitere Stre​cken zurück, auch unabhängig von Abschluss und finanziellen Mitteln. Nur in einem Fall verkürzen sie die Strecke zum Elternhaus mehr als Jungen, nämlich dann, wenn sie das Kind einer alleinerziehenden Mutter sind.
Besonders anhänglich sind junge Menschen mit niedrigem Schulabschluss aus Familien mit geringer Finanzkraft, drei Viertel von ihnen entfernt sich höchstens 20 Kilometer vom Elternhaus. Unter ihnen nehmen junge Männer im Osten Deutschlands eine beson​dere Stellung ein. Sie lassen sich in der Mehrheit auch nicht von hohen Jugendar​beitslosigkeitsraten dazu bewegen, ihr Glück fern der Eltern zu suchen. Da die jungen Frauen aus dem Osten sehr wohl bereit sind, für eine Ausbil​dung oder Arbeit abzuwan​dern, ist der der​zeit existierende Männer​überschuss in dieser Altersklasse auch eine Folge der Migrations​entscheidungen der männlichen Bevölke​rung.

Quelle: DIW: How Far Do Children Move? Spatial Distances After Leaving the parental Home. Thomas Leopold, Ferdinand Geißler, Sebastian Pink. SOEPpapers 368

http://www.familie-in-nrw.de/sozialenetzwerke.html
Soziale Netzwerke

Das "Netzwerk Familie" ist grundsätzlich komplexer geworden und reicht über die Grenzen des Haushalts hinaus. Dies schafft oftmals neue Möglichkeiten für ge​genseitige Unterstützung.
Die Scheidungsraten haben zuge-nommen und Geschiedene gehen oft neue Partner​schaften oder Ehen ein. Zu den eigenen Kin​dern können Stiefkinder hinzu kommen. Kinder haben dann häufig gleichzeitig Be​ziehungen zu leiblichen Eltern, zu Stiefeltern, zu "alten" und zu "neuen" Großeltern bzw. zu mehreren Verwandtschaftssystemen. 

Veränderung verwandtschaftlicher Netze

Für solidarische Hilfe- und Unterstütz-ungs​leistungen sind Verwandtschafts-netze immer noch am wichtigsten. Aufgrund der demo​graphischen Entwicklung sind sie jedoch deutlich kleiner geworden, insbesondere mit Blick auf die Seitenverwandten. 

Die Erhöhung der Lebenserwartung führt auf der anderen Seite jedoch zu einer längeren gemeinsamen Lebenszeit von Eltern und (erwachsenen) Kindern. Damit verlängert sich die Dauer von Solidarverpflichtungen.

Verwandtschaftliche Hilfe wird zuneh-mend eher an Freiwilligkeit als an Verpflichtung gebunden. Auch die räumlichen Strukturen verwandt-schaftlicher Netze haben sich ver​ändert. Sie sind heutzutage weniger durch das Zusammenwohnen und eher von „innerer Nähe durch äußere Distanz“ geprägt.

Bedeutung von Freundes- und Bekanntennetzen

Die Bedeutung von (frei wählbaren) Freund​schaftsbeziehungen hat zuge-nommen. Ihre Leistungen sind immens wichtig, vor allem für die emotionale Unterstützung und für die Problembe-wältigung leisten Freundschafts​netze unverzichtbare Dienste. 

Familien, die auf Unterstützung im Freundes- und Verwandtenkreis zurück-greifen können, gelingt es meist eher, sich an schwierige Si​tuationen anzu-passen und drohende Krisen zu vermeiden oder zu meistern.
Wer gute Kontakte zu Freunden und Be​kannten hat, erhält oft eher als andere Infor​mationen über verfügbare Hilfen und Unter​stützungsmöglichkeiten. Die Hilfen von Freunden können jedoch meist nicht in allen Bereichen die Unterstützungs-leistungen von Verwandtschaftsnetzen ersetzen.
http://vdk.de/cgi-bin/cms.cgi?ID=de15388 

Finanzierung der gesetzlichen Pflegeversicherung

Die gesetzliche Pflegeversicherung ist eine umlagefinanzierte Versicherung. Das bedeutet: Sie finanziert sich aus den Beiträgen der Versicherten und der Arbeitgeber; die eingezahlten Beiträge werden unmittelbar weiter verwendet für die Finanzierung der laufenden Kosten der Pflegeversicherung. Demgegenüber wäre eine Pflegezusatzversicherung, die privat abgeschlossen wird, eine kapitalgedeckte Versicherung.

Für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Pflegeversicherung gilt für die Beiträge das Prinzip der Parität. Das bedeutet, dass die Hälfte des Beitrags vom Arbeitgeber übernommen wird, die andere Hälfte vom Arbeitnehmer. Der Beitrag von 1,7 Prozent teilt sich also in jeweils 0,85 Prozent auf.

Auch Rentner müssen den Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen; sie tragen ihn seit 2004 in voller Höhe (1,7 Prozent), eine Halbierung findet nicht statt. Bis Ende März 2004 zahlten die Rentenversicherungsträger auf die von ihnen ausgezahlten Renten den halben Beitrag zur Pflegeversicherung. […]

http://news.toptarif.de/pflegeversicherung-finanzierungsmodell-gesucht/ 

Pflegeversicherung – Finanzierungsmodell gesucht

03.01.2012

Deutschland wird zunehmend älter: Während die Lebenserwartung im Jahr 1960 durchschnittlich bei 70 Jahren lag, werden die Menschen heute im Schnitt zehn Jahre älter. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen ebenfalls steigt. Folglich wurde im Jahr 1995 die gesetzliche Soziale Pflegeversicherung (SPV) eingeführt. Doch die Finanzierung der SPV wird sich in Zukunft nicht zuletzt durch die höhere Lebenserwartung schwierig gestalten. Eine neue Pflegestufe könnte jährliche Mehrausgaben von etwa drei Milliarden Euro bedeuten. Die private Vorsorge wird als Lösung vorgeschlagen.

Neue Pflegestufe bringt millionenschwere Mehrkosten mit sich

Derzeit gibt es in Deutschland 2,35 Millionen pflegebedürftige Menschen – zumindest laut Definition der Pflegestufen. Doch der Pflegebegriff beschränkt sich hier auf körperliche Einschränkungen. Psychosoziale Aspekte werden nicht berücksichtigt. Doch eine neue Pflegestufe soll künftig auch Menschen mit Altersdemenz einen Anspruch auf Leistungen aus der Sozialen Pflegeversicherung gewähren. Bisher fallen sie durch das Raster. Betroffen sind etwa eine halbe Million Menschen. Der Beirat des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) hat die neue Gesetzesregelung der Pflegestufen bereits 2009 vorgeschlagen. […]

Private Vorsorge in Erwägung gezogen

Kommt es zur Einführung der neuen Pflegestufe, so entstehen jährliche Mehrkosten im Millionenbereich. Zwar lagen die Einnahmen im letzten Jahr über den Ausgaben. Doch Prognosen des BMG zufolge werden die Überschüsse spätestens bis 2014 verbraucht sein. Entstehende Finanzierungslücken müssten dann durch die private Vorsorge oder Beitragserhöhungen gefüllt werden. […]

Die Gesetzeslage in anderen Ländern
Österreich
Quelle: Wirtsdchaftskammer Österreich; http://portal.wko.at 
Pflegefreistellung

Unter Pflegefreistellung versteht man die Freistellung von der Arbeitsleistung

· zur Pflege eines erkrankten, im gemeinsamen Haushalt lebenden nahen Angehörigen (Krankenpflegefreistellung) oder

· zur notwendigen Betreuung seines Kindes bei Ausfall der ständigen Betreuungsperson (Betreuungsfreistellung).
Krankenpflegefreistellung

Anspruch auf Pflegefreistellung besteht, wenn der Dienstnehmer nach Antritt des Arbeitsverhältnisses an der Arbeitsleistung verhindert ist, um einen
· im gemeinsamen Haushalt lebenden

· erkrankten nahen Angehörigen

zu pflegen.
Nahe Angehörige

Nahe Angehörige sind Ehegatten (Lebensgefährten), Verwandte in gerader Linie (vor allem also Kinder, Enkelkinder, Eltern und Großeltern in Hausgemeinschaft), auch Wahl- und Pflegekinder. Der Begriff der Lebensgemeinschaft setzt ein Verhältnis voraus, das auch in wirtschaftlicher Hinsicht einer Ehe ähnlich eingerichtet ist.
Pflegebedürftigkeit

Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn der erkrankte Angehörige aufgrund der Art und der Schwere der Erkrankung bzw. seines Alters nicht sich selbst überlassen werden kann, dem Erkrankten also Hilfestellung geleistet werden muss. Es wird regelmäßig von der Beurteilung des behandelnden Arztes abhängen, wie lange durch eine bestimmte Erkrankung Pflegebedürftigkeit begründet wird. Die Pflegefreistellung kann insbesondere auch nur stundenweise notwendig sein.
Notwendige Verhinderung des Arbeitnehmers

Die Pflege muss tatsächlich und notwendigerweise vom Arbeitnehmer selbst erbracht werden. Daher besteht kein Anspruch auf Pflegefreistellung, wenn eine anderweitige Versorgung möglich ist, also wenn etwa die Gattin des Arbeitnehmers ohnehin zu Hause ist.
Hat ein Pflegebedürftiger mehrere berufstätige nahe Angehörige, die mit ihm im gemeinsamen Haushalt leben, so haben diese ein Wahlrecht, wer die Pflegefreistellung beansprucht.

Ausmaß

Grundsätzlich besteht Anspruch auf Pflegefreistellung und damit auf Fortzahlung des Entgeltes für die Dauer der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit pro Arbeitsjahr (40 Stunden bzw. Normalarbeitszeit laut Kollektivvertrag). Wenn regelmäßig Überstunden geleistet werden, kann dies anspruchserhöhend sein. Umgekehrt gilt bei Teilzeitarbeit ebenso nur die entsprechend kürzere wöchentliche Arbeitszeit.
Irland 
Quelle: Citizens Information; http://www.citizensinformation.eu 
Carer’s Leave

Carer’s Leave Act 2001

You may be able to take temporary unpaid leave from employment to care for someone who needs full-time care. The Carer’s Leave Act provides for employees to take leave to care for an incapacitated person while preserving their employment rights. In order to get the leave, you must have been in continuous employment for at least a year. The leave is unpaid but many of the employees concerned are likely to qualify for Carer’s Benefit. […]
You are entitled to a maximum of 104 weeks leave to enable you to give full-time care and attention to an incapacitated person who needs such care. You may take the leave in one block or broken up into shorter periods. The minimum period that you can take is 13 weeks, unless your employer agrees otherwise. Not more than one employee can be on Carer’s Leave in respect of the incapacitated person at the same time. […]
Carer’s Benefit

This is a short-term payment made to insured people who leave employment temporarily to care for someone who needs full-time care. You must leave employment (of at least 32 hours a fortnight) to look after someone with a disability in need of full-time care. You must have been employed for at least eight weeks in the six-month period prior to starting full-time caring duties. […] Carer’s Benefit is paid for up to 24 months and increases are paid for qualified children. An additional 50% is payable if you are caring for more than one person.
Australien
Quelle: Australian Government Fair Work Ombudsman; http://www.fairwork.gov.au 

Paid personal / carer’s leave

· Who: for all employees except casuals. 

· When: when the employee is sick or injured or when the employee needs to care for an immediate family or household member who's sick, injured or has an unexpected emergency.   

· Immediate family is an employee's: spouse - de facto partner - child - parent - grandparent - grandchild - sibling, - a child, parent, grandparent, grandchild or sibling of the employee's spouse or de facto partner. 

Unpaid carer's leave 

· Who: for all employees, including casuals. 

· When: same as for paid carer’s leave.  (Full and part-time employees can only use this when they have used up all of their paid personal / carer’s leave). 
Paid compassionate leave

· Who: for all employees except casuals 

· When: an immediate family or household member: 

· gets an injury or illness that threatens their life; or 

· dies. 
Unpaid compassionate leave

· Who: for casual employees only. 

· When: same as for paid compassionate leave. 


Kanada
Quelle: Human Resources and Skills Development Canada; http://www.labour.gc.ca

All federally regulated employees can take up to eight weeks of compassionate care leave to look after a family member who is gravely ill. 
The Canada Labour Code guarantees your job security: your employer cannot dismiss, suspend, lay off, demote or discipline an employee who has taken or intends to take compassionate care leave, nor can the employer take this into account when deciding whether or not to train or promote you.

The Code does not, however, require your employer to continue paying your wages during your absence, but you may be entitled to compassionate care benefits under the Employment Insurance Act.

The person who has the serious medical condition may designate any individual who is not included in the definition of "family member" but who is considered to be like a close relative. This will allow the designated individual to claim compassionate care benefits.
This leave of absence can be shared by two or more employees when looking after the same family member, but the total amount of leave taken by all cannot equal more than eight weeks within the 26-week period.

If your employer requests a medical certificate—in writing—within 15 days of your return to work, you must supply one stating that the family member had a serious medical condition and was at significant risk of dying within 26 weeks.

If your family member is still gravely ill at the end of 26 weeks, you are entitled to a further period of up to eight weeks compassionate care leave. You would require another medical certificate, stating again that your family member has a serious medical condition and is at significant risk of dying within 26 weeks.
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